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2. Änderung der Satzung der Welterbestadt Quedlinburg über die Gewährung von
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern, den Ersatz von Verdienstausfällen und
Auslagenersatz

Vorlage: BV-StRQ/027/22

Beschluss:

Der Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg beschließt die 2. Änderung der Satzung der
Welterbestadt Quedlinburg über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen,Sitzungsgeldern,
den Ersatz von Verdienstausfällen und Auslagenersatz in beiliegender Fassung (Anlage).

ungeändert beschlossen

Ja27 NeinO Enthaltung 1 Mitwirkungsverbot 0

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurdekein Mitglied des Stadtrates der Welterbestadt
Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen.
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